




Offensichtlich haben 4 Monate ermüdende Ermittlungen nicht ausgereicht, um das 

herauszufinden. Ich bejae. 

 

Er fragt ob ich § 1 kenne und greift nach seinem Handy. Ich sage ja, aber wenn er 

ihn mir jetzt vorlesen will, soll er bitte den 2. Absatz vorlesen.  

Er sieht da keine Probleme beim Verhalten des Audifahrers, aber ich hätte doch da 

mehr Rücksicht nehmen müssen. 

Ich werde wütend und frage ihm, wie ich dort denn bitte auf ihn hätte Rücksicht 

nehmen können. 

Er lacht mich aus und sagt, ich hätte weiter rechts fahren könne. Ich sage laut und 

wütend, dass das dort keinen Unterschied macht. 

Er fragt warum. Ich frage, ob ich tschechisch spreche und erkläre ihm erneut die 

offensichtliche Situation vor Ort zu diesem Zeitpunkt, die er auch auf dem Video und 

auf den Bildern gesehen hat. 

Ich frage ihn erneut, wie ich dort hätte Rücksicht nehmen sollen? Er lacht mich weiter 

aus. 

 

Ich sage, dass mich das nicht wundert, dass die Polizei hier weiterhin Täter in Schutz 

nimmt und die Tatsachen verdreht. Er fährt dort nicht mit dem Rad lang, auch nicht 

seine Kinder. Sonst würde er es verstehen. Er sagt, er fährt dort mit dem Auto lang. 

Ich frage ihn wie oft er dort Radverkehr weghupt und abdrängt. Er lacht und sagt nix.  

 

Ich sage ihm, dass ich dort Angst um mein Leben hatte und er schreibt das nicht mal 

in sein Protokoll. Das musste ich handschriftlich ergänzen. Das war nicht nur ein 

Hupen, sondern Dauerhupen mit dichtem Auffahren.  

 

Er fängt wieder mit § 1 an und ich unterbreche ihn und sage er soll doch mal den § 

raussuchen, der das Hupen regelt. Er meint er darf hupen, um auf eine Gefahr 

hinzuweisen. 

Ich frage, welche Gefahr für den Audifahrer dort bestand. Er meinte das Ästchen. Ich 

sage erneut, dass die Ladung nicht über die maximale Fahrzeugbreite hinausragte 

und für den Täter keine Gefahr bestand.  

 

Er vermischt im Folgenden Fall 2 und Fall 3. Er kommt wieder zum Mittigfahren, 

obwohl ich ihm das mittlerweile ausufernd erläutert habe. Das eine Bild war aber zum 

Zeitpunkt meines Abbiegens und da war der Audifahrer bereits weg.  

Er kennt diese Pendelbewegungen nicht auf dem Rad bei Wind, Armraushalten oder 

Schulterblick. Er versteht es nicht. Den Schwenker müsste er aber auch auf dem 

Video gesehen habe. Aber man übersieht das natürlich, wenn man voreingenommen 

aus der Windschutzscheibenperspektive das Video schaut. 

 

Ich hätte den Verkehr behindert, sagt er. Ich sage ihm, dass ich ebenfalls der 

Verkehr bin und ich mich dort nicht in Luft auflösen kann. Es geht um wenige 100 

Meter und die sind zumutbar auch mal hinter einem herzufahren. Rechts ranfahren 

ist dort baulich nicht möglich.  







ermitteln. Aber bei dieser Zeugenaussage entstand nicht annähern der Eindruck, 

dass man vor hat gegen den Audifahrer oder den Fahrer von Büroservice 

Rossendorf zu ermitteln. 


